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Satzung über die Straßenreinigung 
einschließlich Winterwartung 

der Stadt Vetschau/Spreewald  
(Straßenreinigungssatzung)

Aufgrund	 der	 §§	 3	 und	 28	 der	 Kommunalverfassung	 des	
Landes	Brandenburg	 (BbgK0Verf)	vom	18.12.2007	 (GVBl.	 I/	
07	[Nr.	19],	S.	286),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Ge-
setzes	vom	10.07.2014	(GVBl.	I/14	[Nr.	32])	und	des	§	49a	des	
Brandenburgischen	 Straßengesetzes	 (BbgStrG)	 in	 der	 Fas-
sung	der	Bekanntmachung	vom	28.07.2009	(GVBl.	I/09	[15],	
S.	358),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	15	des	Gesetzes	vom	
10.07.2014	 (GVBl.	 I/14,	 Nr.	 32)	 hat	 die	 Stadtverordnetenver-
sammlung	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	in	der	Sitzung	am	
25.09.2014	folgende	Satzung	beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

(1)	Die	Stadt	Vetschau/Spreewald	ist	zur	Reinigung	der	dem	
öffentlichen	Verkehr	gewidmeten	Straßen,	Wegen	und	Plät-
zen	(öffentliche	Straßen)	innerhalb	geschlossener	Ortslagen,	
bei	 Landesstraßen	 und	 Kreisstraßen	 jedoch	 nur	 der	 Orts-
durchfahrten,	 verpflichtet.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 verkehrswich-
tige	Straßen	außerhalb	der	geschlossenen	Ortslage,	die	an	
bebaute	Grundstücke	angrenzen.
Die	 Stadt	Vetschau/Spreewald	 betreibt	 die	 Straßenreinigung	
als	öffentliche	Einrichtung,	soweit	die	Reinigung	nicht	nach	§	2	
den	Grundstückseigentümern	übertragen	wird.
Die	 Stadt	 Vetschau/Spreewald	 betreibt	 die	 Reinigung	 der	
Fahrbahnen	 (einschl.	 Radwege)	 4-wöchentlich,	 8-wöchent-
lich	und	nach	Erfordernis	im	Zeitraum	vom	01.	April	bis	31.	
Oktober	eines	Jahres	(siehe	Anlage).	In	den	übrigen	Mona-
ten	 erfolgt	 die	 Reinigung	 nach	 Erfordernis	 durch	 die	 Stadt	
Vetschau/Spreewald.
Die	 Winterwartung	 betreibt	 die	 Stadt	 Vetschau/Spreewald	
nach	Bedarf	vom	01.	November	bis	31.	März	des	folgenden	
Jahres.
(2)	Die	Reinigungspflicht	umfasst	die	Reinigung	der	Fahrbah-
nen	und	der	Gehwege.
Zur	Fahrbahn	gehören	auch	die	Trennstreifen,	befestigten	Sei-
tenstreifen,	die	Bushaltestellenbuchten	sowie	die	Radwege.
Gehwege	 sind	 alle	 Straßenteile,	 deren	 Benutzung	 durch	
Fußgänger	vorgesehen	oder	geboten	ist.
Als	Gehwege	gelten	auch	die	gemeinsamen	Rad-	und	Geh-
wege	nach	§	41	Abs.	2	StVO.	Soweit	in	verkehrsberuhigten	
Bereichen	Gehwege	nicht	vorhanden	sind,	gilt	ein	Streifen	
von	jeweils	1,50	m	Breite	parallel	der	Grundstücksgrenze	als	
Gehweg.
(3)	Zur	Reinigung	gehört	auch	die	Winterwartung.	Diese	um-
fasst	 insbesondere	 das	 Schneeräumen	 sowie	 das	 Bestreu-
en	 der	 Gehwege,	 Radwege,	 Zugänge	 an	 Haltestellen	 zum	
Buseinstieg	und	der	Fußgängerüberwege.
(4)	Die	Räum-	und	Streupflichten	auf	Fahrbahnen	bestehen	
bei	Schnee-	und	Eisglätte	nur	an	verkehrswichtigen	und	ge-
fährlichen	 Stellen,	 soweit	 es	 zur	Aufrechterhaltung	 der	 öf-
fentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	erforderlich	ist.
Gefährliche	Fahrbahnstellen	liegen	vor,	wo	unvermutete	Ge-
fahren	auftreten	können,	die	auch	bei	einer	den	winterlichen	
Bedingungen	 angepassten	 Fahrweise	 nicht	 beherrschbar	

sind	(z.B.	scharfe	und	unübersichtliche	Kurven,	unübersicht-
liche	Kreuzungen	und	Straßeneinmündungen,	starke	Gefäll-
strecken).
Als	 verkehrswichtige	 Stellen	 gelten	 verkehrsreiche	 Durch-
gangsstraßen,	Ortsdurchfahrten	von	klassifizierten	Straßen,	
viel	befahrene	innerörtliche	Hauptverkehrsstraßen.
Die	Stadt	Vetschau/Spreewald	kann	bei	besonders	extremen	
Witterungsbedingungen	im	Rahmen	der	Winterwartung	da-
rüber	hinausgehende	Winterdienstmaßnahmen	vornehmen,	
ohne	dass	ein	Rechtsanspruch	Dritter	darauf	besteht.
(5)	 Die	 Stadt	 kann	 sich	 zur	 Erfüllung	 der	 Reinigungspflicht	
Dritter	bedienen.

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht

(1)	Die	Reinigung	einschließlich	Winterwartung	der	im	Stra-
ßenreinigungsverzeichnis	aufgeführten	Gehwege,	wird	den	
Eigentümern	 (nachfolgend	„Anlieger“	 genannt)	 der	 an	 sie	
angrenzenden	 und	 durch	 sie	 erschlossenen	 Grundstücke	
übertragen.	Das	Straßenreinigungsverzeichnis	–	als	Anlage	–	
ist	Bestandteil	dieser	Satzung.
Straßenumbenennungen	haben	keinen	Einfluss	auf	die	Rege-
lungen	zur	Reinigungspflicht	im	Straßenreinigungsverzeichnis.
Entsprechend	der	im	Straßenreinigungsverzeichnis	genann-
ten	Gehwege	obliegt	die	Reinigungspflicht	für	die	Straßen-
reinigung	und	Winterwartung	bei	der	Stadt.
Soweit	 in	 der	 Satzung	 keine	 Festlegungen	 getroffen	 sind,	
verbleibt	die	Reinigungspflicht	bei	der	Stadt.
(2)	Besteht	für	das	Grundstück	ein	Erbbaurecht	oder	ein	Nut-
zungsrecht	 für	die	 in	§	9	des	Sachenrechtsbereinigungsge-
setzes	genannten	natürlichen	oder	juristischen	Personen	des	
privaten	und	des	öffentlichen	Rechts,	so	tritt	an	die	Stelle	des	
Grundstückseigentümers	 der	 Erbbauberechtigte	 oder	 der	
Nutzungsberechtigte.	Bei	ungeklärten	Eigentumsverhältnis-
sen	nimmt	derjenige	die	Pflichten	des	Eigentümers	wahr,	der	
die	tatsächliche	Sachherrschaft	über	das	Grundstück	ausübt.
(3)	 Auf	 Antrag	 des	 Reinigungspflichtigen	 kann	 ein	 Dritter	
durch	schriftliche	Erklärung	gegenüber	der	Stadt	mit	deren	
Zustimmung	die	Reinigungspflicht	an	seiner	Stelle	überneh-
men.	 Die	 Zustimmung	 ist	 jederzeit	 widerruflich.	 Der	 Reini-
gungspflichtige	hat	der	Stadt	unverzüglich	schriftlich	die	Be-
endigung	der	Übernahme	der	Reinigungspflicht	mitzuteilen.

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht nach § 2

(1)	Die	Gehwege	sind	in	der	Regel	14-tägig	(außer	an	Sonn-	
und	Feiertagen)	in	der	Zeit	vom	01.	April	bis	30.	September	
bis	 spätestens	 20:00	 Uhr	 und	 in	 der	 Zeit	 vom	 01.	 Oktober	
bis	31.	März	des	folgenden	Jahres	bis	spätestens	18:00	Uhr	
durch	 den	 Grundstückseigentümer	 zu	 säubern.	 Starke	Ver-
schmutzungen,	 z.B.	 erhöhter	 Laubanfall,	 sind	 unverzüglich	
zu	beseitigen.
Zur	Reinigung	gehört	auch	das	Entfernen	und	Entsorgen	von	
Unkraut,	Laub	und	Unrat.	Es	ist	untersagt,	Laub	und	sonsti-
gen	Unrat	vom	Gehweg	auf	die	Fahrbahn	zu	kehren.
Kehricht,	Laub	und	sonstiger	Unrat	 sind	sofort	nach	Been-
digung	der	Säuberung	aufzunehmen	und	aus	dem	öffentli-
chen	Straßenraum	zu	entfernen.	Belästigende	Staubentwick-
lung	ist	zu	vermeiden.
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(2)	Die	Gehwege	sind	in	einer	Breite	von	1,50	m	von	Schnee	
freizuhalten	 und	 bei	 Schnee-	 und	 Eisglätte	 zu	 streuen.	Als	
Streustoffe	sind	vorrangig	abstumpfende	Mittel	(Splitte	und	
Sande)	einzusetzen.
Die	Verwendung	von	Salz	oder	sonstigen	auftauenden	Stof-
fen	soll	vermieden	werden;
dies gilt nicht
a)		 in	besonderen	klimatischen	Ausnahmefällen	 (z.B.	Eisre-

gen),	in	denen	durch	Einsatz	von	abstumpfenden	Mitteln	
keine	hinreichende	Streuwirkung	zu	erzielen	ist,

b)		an	besonders	gefährlichen	Stellen	der	Gehwege,	wie	z.B.	
Treppen,	Rampen,	Brückenauf-	oder	-abgängen,	starken	
Gefälle-	bzw.	Steigungsstrecken.

Baumscheiben	und	begrünte	Flächen	dürfen	nicht	mit	Salz	
oder	 sonstigen	 auftauenden	 Materialien	 bestreut	 werden.	
Auch	 ist	 es	 unzulässig,	 mit	 salzhaltigen	 oder	 auftauenden	
Mitteln	 durchsetzten	 Schnee	 auf	 Baumscheiben	 oder	 be-
grünten	Flächen	abzulagern.
(3)	In	der	Zeit	von	7:00	bis	20:00	Uhr	gefallener	Schnee	oder	
entstandene	Glätte	sind	unverzüglich	nach	Beendigung	des	
Schneefalls	bzw.	nach	dem	Auftreten	der	Glätte	 zu	beseiti-
gen.	 Nach	 20:00	 Uhr	 gefallener	 Schnee	 und	 entstandene	
Glätte	 sind	 werktags	 bis	 7:00	 Uhr,	 sonn-	 und	 feiertags	 bis	
9:00	Uhr	des	folgenden	Tages	zu	beseitigen.
Zu	wiederholen	sind	Streumaßnahmen	innerhalb	des	zuvor	
genannten	Zeitraumes	dann,	wenn	das	Streugut	seine	Wir-
kung	durch	Witterungsverhältnisse	verloren	hat.
(4)	Der	Schnee	ist	auf	dem	an	die	Fahrbahn	grenzenden	Teil	
des	 Gehweges	 oder	 -	 wo	 dies	 nicht	 möglich	 ist	 -	 auf	 dem	
Fahrbahnrand	so	zu	lagern,	dass	der	Fußgänger-	und	Fahr-
verkehr	 hierdurch	 nicht	 mehr	 als	 unvermeidbar	 gefährdet	
oder	behindert	wird.
Schnee	und	Eis	von	Grundstücken	dürfen	nicht	auf	den	Geh-
weg	oder	auf	die	Fahrbahn	geschafft	werden.	Die	Einläufe	in	
Entwässerungsanlagen	sind	freizuhalten.
(5)	 Die	 nach	 den	 Rechtsvorschriften	 bestehende	Verpflich-
tung	des	Verursachers,	außergewöhnliche	Verunreinigungen	
unverzüglich	zu	beseitigen,	bleibt	unberührt.
(6)	Wenn	die	Stadt	die	Reinigung	und	Winterwartung	der	im	
Straßenreinigungsverzeichnis	 genannten	 Gehwege	 durch-
führt,	so	gelten	vorgenannte	Absätze	1	-	4	gleichfalls.

§ 4 
Begriff des Grundstücks

(1)	 Als	 Grundstück	 im	 Sinne	 dieser	 Satzung	 gilt	 das	 im	
Grundbuch	eingetragene	Grundstück	(Buchgrundstück).	Bil-
den	 mehrere	 Grundstücke	 eine	 wirtschaftliche	 Einheit,	 so	
kann,	unabhängig	von	der	Eintragung	im	Grundbuch	und	im	
Liegenschaftskataster,	auch	das	einheitliche	Grundstück	als	
zusammenhängender	Grundbesitz,	das	demselben	Eigentü-
mer	gehört,	betrachtet	werden.
(2)	Als	erschlossen	im	Sinne	dieser	Satzung	gilt	ein	Grund-
stück,	wenn	es	rechtlich	und	tatsächlich	eine	Zugangsmög-
lichkeit	oder	Zufahrtsmöglichkeit	zur	Straße	hat	und	dadurch	
eine	innerhalb	geschlossener	Ortslagen	der	Stadt	Vetschau/
Spreewald	 übliche	 und	 sinnvolle	 wirtschaftliche	 Grund-
stücksnutzung	ermöglicht	wird.
Das	gilt	in	der	Regel	auch,	wenn	das	Grundstück	durch	Anla-
gen	wie	Gräben,	Böschungen,	Grünanlagen,	Mauern	oder	in	
ähnlicher	Weise	von	der	Straße	getrennt	ist.
Liegt	Wohnungseigentum	oder	Teileigentum	vor,	so	 ist	das	
gesamte	im	Grundbuch	erfasste	Grundstück	maßgebend.

§ 5 
Benutzungsgebühren

Die	Stadt	Vetschau/Spreewald	erhebt	für	die	von	ihr	durch-
geführte	Reinigung	und	Winterwartung	der	öffentlichen	Stra-
ßen	Benutzungsgebühren	nach	einer	Satzung,	die	auf	dem	
Kommunalabgabengesetz	für	das	Land	Brandenburg	in	der	
jeweils	gültigen	Fassung	beruht.

§ 6 
Ordnungswidrigkeit

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig
1.		 seiner	 Reinigungspflicht	 nach	 §	 2	 dieser	 Satzung	 nicht	

nachkommt,
2.		 entgegen	 §	 3	 Abs.	 1,	 die	 Gehwege	 in	 der	 Regel	 nicht	

14-tägig	sowie	bei	starken	Verschmutzungen	nicht	unver-
züglich	reinigt,

3.	 entgegen	§	3	Abs.	1,	die	Reinigung	außerhalb	der	vorge-
gebenen	Zeiten	durchführt,

4.		 entgegen	 §	 3	 Abs.	 1,	 belästigende	 Staubentwicklung	
nicht	vermeidet,	Kehricht,	Laub	und	sonstigen	Unrat	auf	
die	Straße	fegt	oder	diese	nicht	sofort	nach	Beendigung	
der	Reinigung	aufnimmt	und	nicht	aus	dem	öffentlichem	
Straßenraum	entsorgt,	wer	Unkraut	nicht	entfernt,

5.		 entgegen	§	3	Abs.	2,	Gehwege	nicht	von	Schnee	freihält,	
diese	 bei	 Schnee-	 und	 Eisglätte	 nicht	 streut	 sowie	 das	
Verbot	der	Verwendung	von	Salz	und	sonstigen	auftau-
enden	Stoffen	missachtet,

6.		 entgegen	§	3	Abs.	3,	die	Schnee-	und	Glättebeseitigung	
nicht	werktags	bis	7:00	Uhr	und	sonn-	und	feiertags	bis	
9.00	 Uhr	 durchführt	 und	 in	 der	 Zeit	 von	 7:00	 bis	 20:00	
Uhr	 gefallenen	 Schnee	 sowie	 entstandene	 Glätte	 nicht	
unverzüglich	 beseitigt	 und	 Streumaßnahmen	 nicht	 ent-
sprechend	der	Witterungsverhältnisse	wiederholt,

7.		 entgegen	 §	 3	Abs.	 4,	 den	 Schnee	 nicht	 auf	 dem	 an	 die	
Fahrbahn	grenzenden	Teil	des	Gehweges	oder	auf	dem	
Fahrbahnrand	so	 lagert,	dass	der	Fußgänger-	und	Fahr-
verkehr	nicht	mehr	als	unvermeidbar	gefährdet	oder	be-
hindert	wird,	Schnee	und	Eis	von	Grundstücken	auf	den	
Gehweg	oder	die	Fahrbahn	schafft.

(2)	 Für	 das	Verfahren	 gelten	 die	Vorschriften	 des	 Gesetzes	
über	die	Ordnungswidrigkeiten	(OWiG)	in	der	jeweils	gülti-
gen	Fassung.	Zuständige	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	
§	36	Abs.	1	Nr.	1	OWiG	ist	der	hauptamtliche	Bürgermeister.
(3)	 Ordnungswidrigkeiten	 können	 mit	 Geldbußen	 bis	 zu	
1.000,-	Euro	geahndet	werden.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	am	01.01.2015	in	Kraft.
Gleichzeitig	tritt	die	Satzung	über	die	Straßenreinigung	ein-
schließlich	 Winterwartung	 der	 Stadt	 Vetschau/	 Spreewald	
(Straßenreinigungssatzung)	vom	02.12.2011	außer	Kraft.

Vetschau/Spreewald,	04.11.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Anlage
Straßenreinigungsverzeichnis gemäß § 2 Abs. 1
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Information zur Eröffnungsbilanz  
der Stadt Vetschau/Spreewald 

zum 01.01.2011
Die	 am	 18.08.2014	 von	 der	 Stadtverordnetenversammlung	
beschlossene	 Eröffnungsbilanz	 der	 Stadt	 Vetschau/Spreewald	
zum	01.01.2011,	wurde	 im	Amtsblatt	Nr.	 11	vom	11.10.2014	auf	
Seite	 4	 veröffentlicht.	 Nunmehr,	 die	 Eröffnungsbilanz	 wur-
de	dem	Landrat	des	Landkreises	Oberspreewald-Lausitz	als	
allgemeine	untere	Landesbehörde	am	30.09.2014	angezeigt.	
In	 die	 Eröffnungsbilanz	 kann	 jedermann	 Einsicht	 nehmen	
während	 der	 Sprechzeiten	 der	 Stadtverwaltung	 Vetschau,	
Schlossstraße	10,	03226	Vetschau/Spreewald,	Zimmer	212.

Beschlüsse der Verbandsversammlung 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 

Calau (WAC) in ihrer 3. ordentlichen  
Sitzung am 26. August 2014

-öffentlicher	Teil-
Beschluss 12/2014 über weitere Verfahrensweise zur Thematik 
der „Altanschließer“, insbesondere zu den Rückzahlungen von 
Beiträgen für die Gemeinden Bischdorf, Gollmitz und Zinnitz als 
Ergänzungsbeschluss zur BV 01/2014 der Verbandsversamm-
lung vom 11.02.2014
Die	Verbandsversammlung	des	Wasser-	und	Abwasserzweckver-
bandes	Calau	(WAC)	hat	in	ihrer	Sitzung	am	26.08.2014	beschlos-
sen,	dass	die	Beschlussvorlage	01/2014	der	Verbandsversamm-
lung	vom	11.02.2014	wie	folgt	zu	ändern	und	zu	ergänzen	ist:
1.	 Die	 Auszahlung	 der	 an	 den	WAC	 tatsächlich	 gezahlten	

Beiträge,	 einschließlich	 der	 Beitragszahlungen	 an	 die	
Gemeinden	 Gollmitz,	 Zinnitz	 und	 Bischdorf	 nach	 dem	
03.10.1990	 bis	 zur	 Gründung	 des	 WAC,	 erfolgt	 an	 die	
Grundstückseigentümer,	 welche	 zum	 Zeitpunkt	 des	 In-
krafttretens	 der	 Satzung	 des	WAC	 zur	 Abschaffung	 der	
Beiträge	 in	 der	 Schmutzwasserbeseitigung	 im	 Grund-
buch	stehen.	Die	Auszahlung	an	die	betroffenen	Grund-
stückseigentümer	soll	erst	nach	Beschlussfassung	durch	
die	Verbandsversammlung	erfolgen	und	sich	 in	den	be-
stehenden	Auszahlungsplan	des	WAC	integrieren,

2.	 Erhebung	einer	kostendeckenden	Leistungsgebühr	in	der	
Sparte	 zentrale	 Schmutzwasserbeseitigung	 bis	 zum	Ab-
bau	des	Verlustvortrages,	der	durch	die	100	%ige	Rück-
zahlung	der	angesammelten	Beiträge	entsteht,

3.	 Erhebung	von	Erneuerungsbeiträgen	ab	2019	aller	5	Jahre	
im	Zeitraum	von	60	Jahren	von	allen	betroffenen	Grund-
stückseigentümern,	 welche	 die	 Möglichkeit	 der	 Inan-
spruchnahme	 der	 zentralen	 Schmutzwasseranlage	 des	
WAC	haben	und	der,

4.	 Festlegung	eines	Beitragsansatzes	in	Höhe	von	50	%.
5.	 Der	 Rückzahlungsanspruch	 wird	 in	 Anwendung	 der	

Satzung	 des	WAC	 zur	 Abschaffung	 der	 Beiträge	 in	 der	
Schmutzwasserbeseitigung	am	31.12.2015	fällig.

6.	 Die	Finanzierung	der	Auszahlung	der	296	T€	an	Beiträgen	
für	die	Gemeinden	Gollmitz,	Zinnitz	und	Bischdorf	erfolgt	
über	den	erwirtschafteten	Cash	Flow,	da	diese	Auszahlung	
nicht	kreditiert	werden	darf.	Dieser	Betrag	wird	der	Rückla-
ge	entnommen.

Abstimmungsergebnis:	62	“Ja”,	0	“Nein”,	18	“Stimmenthal-
tungen”
Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Wasser- und Abwasserzweckverband Calau (WAC)

Wahlbekanntmachung

zur Wahl des Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung und des 1. und 2. Stellvertreters des 

Vorsitzenden der Verbandsversammlung
Der	 Wasser-	 und	 Abwasserzweckverband	 Calau	 (WAC)	 gibt	
bekannt,	dass	in	der	4.	ordentlichen	Sitzung	der	Verbandsver-
sammlung	des	Jahres	2014	am	22.	Oktober	2014	folgende	Mit-
glieder	 der	Verbandsversammlung	 des	WAC	 als	Vorsitzender	
der	Verbandsversammlung	und	als	1.	und	2.	Stellvertreter	des	
Vorsitzenden	der	Verbandsversammlung	gewählt	wurden:

als	Vorsitzender	der	Verbands-		 	Herr	Norwin	Märkisch
versammlung
als	1.	Stellvertreter	des	Vorsitzenden		 	Herr	Uwe	Jeschke
der	Verbandsversammlung
als	2.	Stellvertreter	des	Vorsitzenden		 	Herr	Helmut	Richter
der	Verbandsversammlung
Lübbenau/Spreewald,	den	28.	Oktober	2014

gez. Märkisch  gez. Thomas
Vorsitzender der  Stellvertreter des 
Verbandsversammlung  Verbandsvorstehers


